
Drucksache 11 /5972 
05.12.89 

Sachgebiet 213 

Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Dr.-Ing. Kansy, Dörflinger, Geis, Dr. Möller, Pesch, Ruf und 
Genossen und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten 
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Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und 
Baurecht sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften 
(Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz — WoBauErlG —) 

A. Problem 

Die ausgezeichnete Wirtschaftsentwicklung, die es den Bürgern 
ermöglicht hat, mehr Wohnraum in Anspruch zu nehmen, aber 
auch steigende Haushaltszahlen infolge gesellschaftlicher Verän-
derungen und eine wachsende Zahl an Einpersonenhaushalten, 
haben zu einem starken Nachfrageschub auf dem Wohnungs-
markt geführt. Zusätzlich drängt der unerwartet hohe Zustrom von 
Aus- und Übersiedlern auf den Wohnungsmarkt. 

Das von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP am 7. November 
1989 beschlossene Maßnahmepaket für den Wohnungsbau, das 
der Überwindung dieser aktuellen Engpaßsituation auf dem Woh-
nungsmarkt dient, sieht zur flankierenden Unterstützung gesetz-
geberische Maßnahmen im Planungs-, Bau- und Mietrecht vor, 
damit verstärkt und schneller Wohnbauland ausgewiesen und 
Wohnungsbauvorhaben erleichtert werden sowie Wohnraum aus 
dem Bestand zur Verfügung gestellt werden kann. 

B. Lösung 

Durch ein zeitlich bef ristetes Maßnahmegesetz zum Baugesetz-
buch sowie durch Änderung mietrechtlicher Vorschriften werden 
Erleichterungen des Wohnungsbaus und in der Wohnraumversor-
gung geschaffen. 
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C. Alternativen 

Im Planungs- und Baurecht keine. 

Die von vielen Seiten geforderte generelle Erleichterung des Ab-
schlusses von Zeitmietverträgen wird als zu weitgehender Eingriff 
in den Mieterschutz angesehen. 

D. Kosten 

Der Bund und die Länder werden nicht mit Kosten für die Ausfüh-
rung des Gesetzes belastet. 

Die angestrebten Erleichterungen und Beschleunigungen können 
zu nicht quantifizierbaren Kosteneinsparungen im Verwaltungs-
vollzug führen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und 
Baurecht sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften 
(Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz — WoBauErlG —) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Geltungsdauer 

Bis zum [30. April 1995] gelten im Rahmen ihres 
Anwendungsbereichs die besonderen Vorschriften 
des Ersten Teils des Artikels 2 dieses Gesetzes an-
stelle der Vorschriften des Baugesetzbuchs oder er-
gänzend dazu. 

Artikel 2 

Maßnahmegesetz zum Baugesetzbuch 
(BauGB-MaßnahmeG) 

ERSTER TEIL 

Einzelne Vorschriften 

§1 

Grundsätze der Bauleitplanung, 
vorzeitiger Bebauungsplan 

(1) Bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und 
Aufhebung von Bauleitplänen nach dem Baugesetz-
buch soll einem dringenden Wohnbedarf der Bevölke-
rung besonders Rechnung getragen werden. 

(2) Ein vorzeitiger Bebauungsplan, der der Deckung 
eines dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung die-
nen soll, kann abweichend von § 8 Abs. 4 Satz 1 des 
Baugesetzbuchs auch aufgestellt, geändert oder er-
gänzt werden, bevor der Flächennutzungsplan geän-
dert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beein-
trächtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im 
Wege der Berichtigung anzupassen. 

§2 
Verfahren der Bauleitplanung 

(1) Werden Bebauungspläne zur Deckung eines 
dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung aufge-
stellt, geändert oder ergänzt, sind die Absätze 2 bis 6 
anzuwenden. 

(2) Von der Anwendung des § 3 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs kann abgesehen werden. Wird von der An-
wendung des § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuchs abgese-
hen, ist den Bürgern im Rahmen des Auslegungsver-

fahrens nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs auch Ge-
legenheit zur Erörterung zu geben; hierauf ist in der 
Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 des Bauge-
setzbuchs hinzuweisen. 

(3) Die Dauer der Auslegung nach § 3 Abs. 2 und 3 
Satz 1 des Baugesetzbuchs kann bis auf zwei Wochen 
verkürzt werden. 

(4) Den Trägern öffentlicher Belange kann bei An-
wendung des § 4 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuchs 
eine Frist von einem Monat gesetzt werden. Auf Ver-
langen eines Trägers öffentlicher Belange soll die Frist 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen 
verlängert werden. 

(5) Im Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 3 des Bau-
gesetzbuchs ist die Verletzung von Rechtsvorschriften 
innerhalb eines Monats geltend zu machen, wenn in 
der Anzeige des Bebauungsplans erklärt worden ist, 
daß der Bebauungsplan der Deckung eines dringen-
den Wohnbedarfs dienen soll. § 6 Abs. 4 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, daß die Frist um höchstens zwei 
Monate verlängert werden kann. 

(6) Die vereinfachte Änderung oder Ergänzung 
nach § 13 Abs. 1 des Baugesetzbuchs kann auch 
durchgeführt werden, wenn die Grundzüge der Pla-
nung berührt werden. Im Rahmen der Beteiligung 
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs ist den 
Betroffenen auch Gelegenheit zur Erörterung zu ge-
ben; hierauf ist bei der Beteiligung hinzuweisen. 

§3 

Gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht beim 
Kauf von Grundstücken im Geltungsbereich eines 
Flächennutzungsplans zu, soweit es sich um Flächen 
in Gebieten nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetz-
buchs (Außenbereich) handelt, für die nach dem Flä-
chennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche 
oder Wohngebiet dargestellt ist. 

(2) § 25 Abs. 2, die §§ 26 und 27 Abs. 1, § 28 Abs. 1 
und 2, Abs. 3 Satz 2 bis 4, Abs. 5 und 6 und § 89 des 
Baugesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. Die 
gesetzlichen Vorkaufsrechte der Gemeinde nach den 
§§ 24 und 25 des Baugesetzbuchs bleiben unberührt; 
in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich nach 
diesem Gesetz oder dem Baugesetzbuch ist Absatz 1 
nicht anzuwenden. 

(3) Der von der Gemeinde zu zahlende Betrag be-
mißt sich abweichend von § 28 Abs. 2 Satz 2 des Bau-
gesetzbuchs nach dem Verkehrswert des Grund- 
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stücks (§ 194 des Baugesetzbuchs) im Zeitpunkt des 
Verkaufsfalls, wenn der vereinbarte Kaufpreis den 
Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennba-
ren Weise deutlich überschreitet. Übt die Gemeinde 
das Vorkaufsrecht zum Verkehrswert aus, ist der Ver-
käufer berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach 
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes über die 
Ausübung des Vorkaufsrechts vom Vertrag zurück-
zutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346 bis 
354 und § 356 des Bürgerlichen Gesetzbuches ent-
sprechend anzuwenden. Tritt der Verkäufer vom Ver-
trag zurück, trägt die Gemeinde die Kosten des Ver-
trags auf der Grundlage des Verkehrswertes. 

(4) Verwaltungsakte nach Absatz 3 Satz 1 können 
nur nach dem Dritten Teil des Dritten Kapitels des 
Baugesetzbuchs angefochten werden. 

§4 

Zulässigkeit von Vorhaben 

(1) Gründe des Wohls der Allgemeinheit im Sinne 
des § 31 Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs können bei 
dringendem Wohnbedarf, insbesondere zur vorüber-
gehenden Unterbringung, vorliegen; bei vorüberge-
hender Unterbringung ist die Befreiung nicht auf Ein-
zelfälle beschränkt. Satz 1 ist auf die Befreiung nach 
§ 34 Abs. 2 Halbsatz 2 des Baugesetzbuchs entspre-
chend anzuwenden. 

(2) § 34 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuchs ist auf 
Vorhaben, die Wohnzwecken dienen, entsprechend 
anzuwenden. Auf § 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Bauge-
setzbuchs ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzuwen-
den. 

(3) § 35 Abs. 4 Satz 1 des Baugesetzbuchs ist ent-
sprechend anzuwenden auf die Änderung der bishe-
rigen Nutzung einer baulichen Anlage im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs zu Wohn-
zwecken, wenn die Änderung an einem Gebäude der 
Hofstelle im Rahmen des vorhandenen Bestands, der 
eine bauliche Einheit mit dem land- oder forstwirt-
schaftlichen Wohngebäude bildet, vorgenommen 
wird und die äußere Gestalt des Gebäudes im wesent-
lichen gewahrt bleibt. Bei Anwendung des Satzes 1 ist 
die Einrichtung von höchstens vier Wohnungen zuläs-
sig, wenn die erforderlichen Anlagen der Versorgung 
und Entsorgung vorhanden sind; die Einrichtung wei-
terer Wohnungen kann zugelassen werden, wenn die 
erforderlichen Anlagen der Versorgung und Entsor-
gung vorhanden sind und die Wohnnutzung mit der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ge-
meindegebiets vereinbar ist. § 35 Abs. 4 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs ist in Fällen der Sätze 1 und 2 sowie 
der Änderung einer baulichen Anlage nach § 35 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs nicht anzu-
wenden. 

(4) Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Bau-
gesetzbuchs können auch erlassen werden, wenn die 
bebauten Bereiche im Außenbereich im Flächennut-
zungsplan nicht als Bauflächen dargestellt sind und 
nicht als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festge-
legt werden sollen; die erforderlichen Anlagen der 

Versorgung und Entsorgung müssen vorhanden sein. 
Im übrigen sind auf die Satzung § 34 Abs. 4 Satz 2 bis 
4 und Abs. 5 und auf die Zulässigkeit von Vorhaben 
§ 34 Abs. 1 und 2 des Baugesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden. 

(5) § 36 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuchs ist nach 
Maßgabe der Absätze 1 bis 3 und 4 Satz 2 anzuwen-
den. 

§5 

Fristen bei der Erteilung von Genehmigungen 

(1) In Verfahren über die Erteilung von Genehmi-
gungen für Wohnzwecken dienende Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen im Sinne des § 30 Abs. 1 
des Baugesetzbuchs sind die Absätze 2 bis 4 anzu-
wenden. Dies gilt nicht für Gewerbe-, Indust rie- und 
Sondergebiete. 

(2) Abweichend von § 19 Abs. 3 Satz 3 des Bauge-
setzbuchs ist über einen Teilungsantrag innerhalb ei-
nes Monats zu entscheiden. § 19 Abs. 3 Satz 4 und 5 
des Baugesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Abweichend von § 19 Abs. 3 Satz 7 und § 36 
Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuchs gilt das Einverneh-
men der Gemeinde als erteilt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats verweigert wird. Kann die Prüfung des 
Antrags in dieser Zeit aus wichtigem Grund nicht ab-
geschlossen werden, kann die Frist von der Gemeinde 
in einem der Genehmigungsbehörde mitzuteilenden 
Zwischenbescheid bis zu einem Monat verlängert 
werden. 

(4) Wird der Antrag auf Genehmigung eines Vorha-
bens nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang 
des Antrags bei der Genehmigungsbehörde abge-
lehnt, darf die Genehmigung nicht nach den §§ 30 
und 31 des Baugesetzbuchs versagt werden. 

§6 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in 
Stadt und Land, deren einheitliche Vorbereitung und 
zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, 
werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes vorbe-
reitet und durchgeführt. 

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 
nach Absatz 1 sollen Ortsteile und andere Teile des 
Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Be-
deutung für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung der Gemeinde oder entsprechend der ange-
strebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Re-
gion erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung 
zugeführt werden. Die Maßnahmen sollen der Errich-
tung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie von Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen dienen. 

(3) Die Landesregierung kann den für eine städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme in Betracht kom- 
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menden Bereich durch Rechtsverordnung förmlich 
festlegen, wenn 

1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken nach Ab-
satz 2 entspricht, 

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung der 
Maßnahme nach diesem Gesetz erfordert, insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten oder zur Wiedernutzung 
brachliegender Flächen, 

3. die zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb 
eines absehbaren Zeitraums gewährleistet ist. 

(4) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist so 
zu begrenzen, daß sich die Entwicklung zweckmäßig 
durchführen läßt. Einzelne Grundstücke, die von der 
Entwicklung nicht betroffen werden, können aus dem 
Bereich ganz oder teilweise ausgenommen werden. 
Im Zusammenhang bebaute Gebiete können in den 
städtebaulichen Entwicklungsbereich einbezogen 
werden, wenn die Flächen, vorhandenen Gebäude 
oder sonstigen baulichen Anlagen nicht entsprechend 
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung genutzt werden oder zu erwarten ist, daß in 
diesem Gebiet Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 Nr. 11 
durchzuführen sind. Grundstücke, die den in § 26 
Nr. 2 und § 35 Abs. 1 Nr. 6 des Baugesetzbuchs be-
zeichneten Zwecken dienen, die in § 26 Nr. 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichneten Grundstücke sowie 
Grundstücke, für die nach § 1 Abs. 2 des Landbe-
schaffungsgesetzes ein Anhörungsverfahren einge-
leitet worden ist, und bundeseigene Grundstücke, bei 
denen die Absicht, sie für Zwecke der Landesvertei-
digung zu verwenden, der Landesregierung bekannt 
ist, dürfen nur mit Zustimmung des Bedarfsträgers in 
den städtebaulichen Entwicklungsbereich einbezo-
gen werden. Der Bedarfsträger soll seine Zustimmung 
erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung seiner Auf-
gaben ein überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme besteht. 

(5) In der Rechtsverordnung ist der städtebauliche 
Entwicklungsbereich genau zu bezeichnen. 

(6) In der Gemeinde, in deren Gebiet die städtebau-
liche Entwicklungsmaßnahme durchgeführt werden 
soll, ist nach Erlaß der Rechtsverordnung auf diese 
und die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145, 
153 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (§ 7 Abs. 1 Nr. 7 in 
Verbindung mit § 169 Abs. 1 Nr. 5 und 7 des Bauge-
setzbuchs) durch ortsübliche Bekanntmachung hinzu-
weisen. 

(7) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die 
Rechtsverordnung mit. Sie hat hierbei die von der 
Rechtsverordnung betroffenen Grundstücke einzeln 
aufzuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbü-
cher dieser Grundstücke einzutragen, daß eine städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahme durchgeführt 
wird (Entwicklungsvermerk). § 54 Abs. 2 und 3 des 
Baugesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden.  

§7 
Besondere Vorschriften 

für den städtebaulichen Entwicklungsbereich 

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich sind 
folgende Vorschriften des Baugesetzbuchs entspre-
chend anzuwenden: 

1. § 24 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 und 3, die §§ 26 und 27 
Abs. 1 und § 28 (gesetzliches Vorkaufsrecht der 
Gemeinde), 

2. § 147 Abs. 1 und 2 (Durchführung von Ordnungs-
maßnahmen durch den Eigentümer), 

3. § 166 Abs. 1 und 2 (Zuständigkeit und Aufgaben 
der Gemeinde) mit der Maßgabe, daß in Absatz 2 
„ein lebensfähiges örtliches Gemeinwesen ent-
steht, das" durch „ein funktionsfähiger Bereich 
entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung . entsteht, der" ersetzt 
wird, 

4. § 166 Abs. 3 bis 5 (Erwerbspflicht der Gemeinde; 
andere Rechtsträger) mit der Maßgabe, daß Ab-
satz 3 Satz 3 Nr. 2 lautet: 

„2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen 
Verwendung nach den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit 
bestimmbar ist, in der Lage ist, das Grund-
stück binnen angemessener Frist dement-
sprechend zu nutzen, und er sich hierzu ver-
pflichtet. ", 

5. § 167 (Entwicklungsträger), 

6. § 168 (Übernahmeverlangen), 

7. § 169 Abs. 1 (entsprechend anzuwendende Vor-
schriften) mit der Maßgabe, daß Nummer 2 lau-
tet: 

„2. § 136 Abs. 4 (Grundsätze)" , 

8. § 169 Abs. 2 bis 6 (Ausschluß von Umlegung und 
Grenzregelung ; Enteignung; Veräußerungs-
pflicht der Gemeinde) mit der Maßgabe, daß in 
Absatz 6 Satz 1 „glaubhaft machen" durch „sich 
verpflichten" ersetzt wird, 

9. § 169 Abs. 7 (Sicherung der Ziele und Zwecke der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme) mit der 
Maßgabe, daß Satz 2 lautet: 

„Sie hat weiter sicherzustellen, daß die neu ge-
schaffenen baulichen Anlagen entsprechend den 
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme dauerhaft genutzt wer- 
den. ", 

10. § 169 Abs. 8 (Veräußerung zum Neuordnungs-
wert), 

11. § 170 (Sonderregelung für im Zusammenhang be-
baute Gebiete), 

12. § 171 (Aufhebung der Erklärung zum städtebauli-
chen Entwicklungsbereich, Fortfall der Rechts-
wirkungen für einzelne Grundstücke), 

13. § 245 Abs. 11 (Finanzierungsvorschriften). 
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(2) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach 
diesem Gesetz gelten für Zwecke des § 6 b Abs. 8 und 
9 des Einkommensteuergesetzes, der §§ 82 g und 82 h 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, 
des § 7 Abs. 5 des Kapitalverkehrsteuergesetzes, des 
§ 26 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes, des § 1 Abs. 1 a des Reichssiedlungsgesetzes 
und des § 3 Nr. 4 Buchstabe a des Strukturhilfegeset-
zes als solche nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Soweit sich aus § 6 und Absatz 1 nichts anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften des Baugesetzbuchs 
entsprechend. 

§8 

Unbeachtlichkeit der Verletzung 
von Vorschriften 

(1) Für die Rechtswirksamkeit eines Bebauungs-
plans ist eine Verletzung von Vorschriften über die 
Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher 
Belange, das Verhältnis des Bebauungsplans zum Flä-
chennutzungsplan und das Anzeigeverfahren nach 
§ 3 Abs. 2 und 3, den §§ 4, 8, 11 Abs. 3 und § 13 Abs. 1 
des Baugesetzbuchs unbeachtlich, wenn bei Anwen-
dung des § 1 Abs. 2 und des § 2 die Voraussetzung, 
daß durch die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
des Bebauungsplans ein dringender Wohnbedarf der 
Bevölkerung gedeckt wird, nicht richtig beurteilt wor-
den ist. 

(2) Für die Rechtswirksamkeit eines Bebauungs-
plans ist unbeachtlich, wenn 

1. eine Bekanntmachung oder ein Hinweis nach § 2 
Abs. 2 und 6 nicht erfolgt ist; 

2. den Beteiligten nach § 2 Abs. 2 und 6 keine Gele-
genheit zur Erörterung gegeben worden ist; 

3. eine Verlängerung der Fristen in Fällen des § 2 
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 nicht erfolgt ist. 

(3) Auf die Satzungen nach § 4 Abs. 4 und § 7 Abs. 1 
Nr. 11 sind § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 sowie 
Abs. 3 und die §§ 215 und 216 des Baugesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Anwendung der §§ 214 bis 216 des Bauge-
setzbuchs auf Bebauungspläne, die nach den §§ 1 und 
2 aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben wer-
den, bleibt im übrigen unberührt. 

§9 
Allgemeine Vorschriften 

(1) Satzungen nach § 4 Abs. 4 und § 7 Abs. 1 Nr. 11 
gelten für Zwecke der Normenkontrolle nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung als solche nach dem 
Baugesetzbuch. 

(2) Die abweichende Zuständigkeitsregelung nach 
§ 203 des Baugesetzbuchs und die Sonderregelungen 
für einzelne Länder nach § 246 Abs. 1, 2, 4 und 5 des 
Baugesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. 

ZWEITER TEIL 

Überleitungsvorschriften 

§ 10 

Überleitungsvorschriften für vorzeitige 
Bebauungspläne und für das Verfahren 

der Bauleitplanung 

(1) § 1 Abs. 2 Satz 1 ist anzuwenden auf Bebauungs-
pläne, für die vor dem [1. Mai 1990] noch kein Be-
schluß nach § 10 des Baugesetzbuchs gefaßt worden 
ist. 

(2) § 2 ist nur auf Verfahren anzuwenden, die nach 
dem [30. April 1990] begonnen werden. Nach dem 
[30. April 1995] ist § 2 weiter anzuwenden auf Verfah-
ren, in denen vor dem [1. Mai 1995] der Entwurf des 
Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs 
öffentlich ausgelegt oder mit der Beteiligung der Be-
troffenen nach § 13 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Ver-
bindung mit § 2 begonnen worden ist. 

(3) Das Recht der Gemeinde, das Bauleitplanverfah-
ren erneut einzuleiten, bleibt unberührt. 

§ 11 

Überleitungsvorschrift für das Vorkaufsrecht 

(1) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit vor dem [1. Mai 
1990] finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine 
Anwendung. 

(2) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit vor dem [ 1. Mai 
1995] sind die Vorschriften dieses Gesetzes weiter 
anzuwenden. 

§ 12 

Überleitungsvorschrift für die Zulässigkeit 
von Vorhaben 

(1) § 4 Abs. 1 bis 3 ist anzuwenden auf Vorhaben, 

1. über deren Zulässigkeit vor dem [ 1. Mai 1990] ent-
schieden worden und die Entscheidung noch nicht 
unanfechtbar geworden ist, 

2. für die nach dem [30. Ap ril 1990] und vor dem 
[1. Mai 1995] bei der zuständigen Behörde ein An-
trag auf Genehmigung gestellt wurde und darüber 
vor dem [1. Mai 1995] noch nicht unanfechtbar ent-
schieden worden ist. 

(2) § 4 Abs. 4 ist auch auf Satzungen anzuwenden, 
für die vor dem [30. April 1995] das Anzeigeverfahren 
eingeleitet worden ist. 

§ 13 

Überleitungsvorschrift für Fristen 
bei der Erteilung von Genehmigungen 

§ 5 ist anzuwenden auf Anträge und Ersuchen, die 
nach dem [30. April 1990] und vor dem [1. Mai 1995] 
bei der zuständigen Behörde eingehen. 
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§ 14 

Überleitungsvorschrift für städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Ist eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt worden, sind 
die Vorschriften des Baugesetzbuchs weiter anzu-
wenden. 

(2) Ist eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
nach dem [30. April 1990] und vor dem [1. Mai 1995] 
förmlich festgelegt worden, sind die §§ 6, 7, 8 Abs. 3 
und § 9 weiter anzuwenden. 

§ 15 

Überleitungsvorschrift zur Unbeachtlichkeit 
der Verletzung von Vorschriften 

§ 8 ist auch nach dem [30. April 1995] auf Bauleit-
pläne und Satzungen anzuwenden, die unter Anwen-
dung dieses Gesetzes aufgestellt, geändert, ergänzt 
oder aufgehoben worden sind. 

Artikel 3 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III,  Gliederungsnummer 400-2, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 556 a Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Diese Vorschriften gelten nicht für Mietver-
hältnisse der in § 564 b Abs. 7 Nr. 1, 2, 4 und 5 
genannten Art."  

2. § 564 a Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Diese Vorschriften gelten nicht für Mietver-
hältnisse der in § 564 b Abs. 7 Nr. 1, 2, 4 und 5 
genannten Art."  

3. In § 564 b Abs. 2 wird am Ende der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 ange-
fügt: 

„4. der Vermieter nicht zum Wohnen bestimmte 
Nebenräume eines Gebäudes in zulässiger 
Weise zu Wohnraum ausbauen wi ll  und die 
Kündigung auf diese Räume beschränkt; der 
Mieter kann eine angemessene Senkung des 
Mietzinses verlangen. " 

4. § 564 b Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei einem Mietverhältnis über eine Wohnung in 
einem vom Vermieter selbst bewohnten Wohnge-
bäude 

1. mit nicht mehr als zwei Wohnungen oder 

2. mit drei Wohnungen, wenn mindestens eine der 
Wohnungen nach dem [1. Mai 1990] in einem 
vom Vermieter selbst bewohnten Wohngebäude 
geschaffen worden ist, 

kann der Vermieter das Mietverhältnis kündigen, 
auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht vorliegen. " 

5. In § 564 b Abs. 7 werden am Ende der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummern 4 und 5 
angefügt: 

„4. über Wohnraum in Ferienhäusern und Ferien-
wohnungen in Ferienhausgebieten, 

5. über Wohnraum, den eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts angemietet hat, um ihn 
Personen mit dringendem Wohnbedarf oder in 
Ausbildung befindlichen Personen zu überlas-
sen, und dem Mieter die Ausnahme von den 
Absätzen 1 bis 6 bei Vertragsabschluß mitge-
teilt wird. " 

Artikel 4 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III,  Gliederungsnummer 310-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
. . wird wie folgt geändert: 

1. § 721 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Mietver-
hältnisse über Wohnraum im Sinne des § 564 b 
Abs. 7 Nr. 4 und 5 und in den Fällen des § 564 c 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches." 

2. § 794 a Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Mietver-
hältnisse über Wohnraum im Sinne des § 564 b 
Abs. 7 Nr. 4 und 5 und in den Fällen des § 564 c 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches." 

Artikel 5 

Änderung der Vorschriften über das Verbot 
der Zweckentfremdung von Wohnraum 

Artikel 6 des Gesetzes zur Verbesserung des Miet-
rechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie 
zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistun-
gen vom 4. November 1971 (BGBl. I S. 1745) wird wie 
folgt geändert: 

§ 1 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Einer Genehmigung bedarf es nicht für 

a) die Umwandlung eines Wohnraumes in einen Ne-
benraum, insbesondere einen Baderaum, 

b) die anderweitige Verwendung von Wohnraum, der 
nach dem [1. Mai 1990] unter wesentlichem Bau-
aufwand aus Räumen geschaffen wurde, die ande-
ren als Wohnzwecken dienten." 
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Artikel 6 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
auch im Land Berlin. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am [ 1. Mai 1990] in Kraft. 

Bonn, den 5. Dezember 1989 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Grundlagen 

Seit einigen Jahren sind die Realeinkommen breiter 
Bevölkerungsschichten wieder gestiegen. Zusammen 
mit den Haushaltsgründungen der geburtenstarken 
Jahrgänge hat dies zu einem kräftigen Anstieg der 
Wohnungsnachfrage geführt. Hinzu kommt ein uner-
wartet starker Zustrom von Menschen ins Bundesge-
biet. Das Wohnungsangebot hat mit dieser Entwick-
lung nicht Schritt gehalten. Wohnungssuchende ha-
ben vielfach große Schwierigkeiten, eine geeignete 
Wohnung zu finden. 

Neben einer verbesserten Förderung des Wohnungs-
baus sollen zur Bewältigung der erhöhten Wohnungs-
nachfrage der nächsten Jahre zeitlich bef ristete Er-
leichterungen des Planungs- und Baurechts geschaf-
fen werden, damit Wohnbauland zügig und in ausrei-
chendem Umfang ausgewiesen und die Zulassung 
von Wohnbauvorhaben im Rahmen einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung erleichtert wird. 

Um bestehende Bausubstanz besser nutzen zu kön-
nen, sollen eng begrenzte Änderungen an den miet-
rechtlichen Vorschriften vorgenommen werden, die 
einer verstärkten Nutzung vorhandener Gebäude ent-
gegenstehen. 

Die planungs- und baurechtlichen Vorschriften des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), geändert 
durch Artikel 21 § 5 Abs. 5 des Steuerreformgesetzes 
1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl. I S. 1093) setzen wich-
tige Rahmenbedingungen für die städtebauliche Ent-
wicklung und damit auch für den Wohnungsbau. 
Diese, das gesamte Städtebaurecht behandelnden 
Vorschriften, die seit dem 1. Juli 1987 in Kraft sind, 
haben sich bewährt; sie sollen nicht geändert wer-
den. 

Stattdessen sollen als flankierende Maßnahme zur Be-
wältigung der erhöhten Wohnungsnachfrage der 
nächsten Jahre zeitlich bef ristete Erleichterungen des 
Planungs- und Baurechts dazu beitragen, daß Wohn-
bauland zügig und in ausreichendem Umfang ausge-
wiesen und die Zulassung von Wohnbauvorhaben im 
Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung erleichtert wird. 

Die Vorschriften des Ersten Teils des Artikels 2 dieses 
Gesetzentwurfs sollen zeitlich bef ristet im Rahmen 
ihres jeweiligen Anwendungsbereichs als Änderun-
gen oder Ergänzungen zu den entsprechenden Vor-
schriften des Baugesetzbuchs Anwendung finden. 

II. Vorgesehene Regelungen 

A. Änderungen des Baugesetzbuchs 

1. Bauleitplanung 

Mit den Vorschriften der §§ 1 und 2 über die Grund-
sätze der Bauleitplanung, den vorzeitigen Bebau-
ungsplan sowie das Verfahren der Bauleitplanung soll 
insbesondere folgendes erreicht werden: 

a) Bereits nach § 1 BauGB ist dem Wohnbedarf der 
Bevölkerung nach den Umständen des Einzelfalls 
das ihm zukommende Gewicht beizumessen. Im 
Hinblick auf die Entwicklung, die zu diesem Ge-
setz geführt hat, sollen die Belange des dringenden 
Wohnbedarfs im Rahmen der Planungsgrundsätze 
des § 1 BauGB, insbesondere der Abwägung, be-
sonders hervorgehoben werden. 

b) Das Instrument des sog. vorzeitigen Bebauungs-
plans (§ 8 Abs. 4 BauGB) soll, wenn durch den Be-
bauungsplan ein dringender Wohnbedarf der Be-
völkerung gedeckt werden soll, auch dann an-
wendbar sein, bevor der Flächennutzungsplan, der 
z. B. in dem betreffenden Gebiet keine Wohnbau-
fläche darstellt, geändert oder ergänzt ist. Dies be-
schleunigt die Aufstellung solcher Bebauungs-
pläne, ohne daß dadurch die geordnete städtebau-
liche Entwicklung beeinträchtigt wird. 

c) Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung soll 
den Gemeinden für solche Bebauungspläne, die 
zur Deckung eines dringenden Wohnbedarfs der 
Bevölkerung aufgestellt werden, die Möglichkeit 
gegeben werden, bestimmte, nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuchs vorgesehene Verfahren 
wesentlich zu verkürzen. Dazu sind vorgesehen: 

— Verbindung der vorgezogenen Bürgerbeteili-
gung (§ 3 Abs. 1 BauGB) mit der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB); 

— Verkürzung der Auslegungsfrist der Bauleit-
planentwürfe nach § 3 Abs. 2 BauGB von einem 
Monat bis auf zwei Wochen; 

— Setzung einer kurzen Frist für die Stellung-
nahme der nach § 4 BauGB zu beteiligenden 
Träger öffentlicher Belange mit Verlängerungs-
möglichkeit aus wichtigem Grund; 

— Durchführung des vereinfachten Änderungs-  —
und Ergänzungsverfahrens nach § 13 Abs. 1 
BauGB auch, wenn die Grundzüge der Planung 
berührt werden. 

Auf diese Weise können die Gemeinden in wesent-
lich kürzeren Fristen Bebauungspläne aufstellen 
und damit das notwendige Bauland ausweisen; das 
gleiche gilt für erforderliche Änderungen und Er-
gänzungen vorhandener Bebauungspläne. 
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2. Gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde 

Die gesetzlichen Vorkaufsrechte der Gemeinde nach 
den §§  24 bis 28 BauGB sollen vorübergehend um ein 
allgemeines Vorkaufsrecht für Grundstücke im Au-
ßenbereich erweitert werden, die im Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche oder Wohngebiet dar-
gestellt sind. Mit Hilfe dieses Vorkaufsrechts soll die 
Vorbereitung und Durchführung von Wohnbauvorha-
ben in Gebieten, die die Gemeinde durch Bebauungs-
pläne entwickeln will, erleichtert werden. Das Vor-
kaufsrecht soll zum Verkehrswert mit einem uneinge-
schränkten Rücktrittsrecht für den Verkäufer ausge-
staltet werden. Es dürfte eine preisdämpfende Wir-
kung entfalten. 

3. Zulässigkeit von Vorhaben 

a) Für die Fälle, in denen von den Festsetzungen vor-
handener Bebauungspläne oder von den Zulässig-
keitsvorschriften des nicht beplanten Innenbe-
reichs abgewichen werden soll und die Aufstellung 
oder Änderung von Bebauungsplänen nicht oder 
nicht kurzfristig in Betracht kommt, sollen die Ge-
nehmigungsmöglichkeiten für Zwecke des drin-
genden Wohnbedarfs erweitert werden: 

— Dringender Wohnbedarf, insbesondere zur vor-
übergehenden Unterbringung, soll die An-
nahme rechtfertigen können, daß die Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit im Sinne des Be-
freiungsrechts (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) eine 
Abweichung von den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans erfordern; 

— die im nicht beplanten Innenbereich insbeson-
dere für betriebliche Vorhaben geltende Ab-
weichensregelung des § 34 Abs. 3 Satz 1 
BauGB soll auch auf Wohnbauvorhaben An-
wendung finden; soweit diese Vorschrift auf 
das Vorliegen von Gründen des Wohls der All-
gemeinheit abstellt (§ 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
BauGB), soll wie in Fällen der Befreiung nach 
§ 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB diese Voraussetzung 
bei dringendem Wohnbedarf angenommen 
werden können. 

b) Im Rahmen des Strukturwandels in der Landwirt-
schaft und zur Stärkung des ländlichen Raums 
können auch die Vorschriften über das Bauen im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) einen Beitrag zur 
Wohnraumversorgung leisten. Aus diesem Grund 
sind erweiterte Genehmigungsmöglichkeiten und 
Satzungsrechte der Gemeinden vorgesehen: 

1. Die Nutzung aufgegebener landwirtschaftlicher 
Betriebsgebäude zu Wohnzwecken soll verbes-
sert werden. 

Bisher sind solche Nutzungsänderungen nach 
§ 35 Abs. 4 BauGB im Außenbereich nur begün-
stigt, wenn mit der Nutzungsänderung keine 
wesentlichen baulichen Änderungen verbun-
den sind; auch darf in diesem Rahmen nur eine 
zweite Wohnung für Familienangehörige einge

-

richtet werden. Nach § 4 Abs. 3 soll die Nutzung 
aufgegebener landwirtschaftlicher Betriebsge-
bäude zu Wohnzwecken auch im Falle wesent-
licher baulicher Änderungen erfaßt werden, so-
fern die Änderung an einem Gebäude der Hof-
stelle im Rahmen des vorhandenen Gebäudebe-
stands und im baulichen Zusammenhang mit 
dem Wohngebäude vorgenommen wird und die 
äußere Gestalt des Gebäudes im wesentlichen 
gewahrt bleibt. 

In diesem Rahmen soll die Einrichtung von 
höchstens vier Wohnungen zulässig sein, auch 
wenn sie nicht nur Familienangehörigen die-
nen. Weitere Voraussetzung soll sein, daß die 
erforderlichen Anlagen der Ver- und Entsor-
gung, wie z. B. die geordnete Abwasserbeseiti-
gung, vorhanden sind. 

Die Zulassung weiterer Wohnungen soll in das 
Ermessen der zuständigen Behörden gestellt 
werden. Dabei soll zusätzlich verlangt werden, 
daß die Wohnnutzung mit der geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets 
vereinbar ist. 

2. Die Gemeinden sollen die Möglichkeit erhalten, 
kleinere bebaute Bereiche und Siedlungsan-
sätze im Außenbereich, wie z. B. Weiler, Split-
tersiedlungen, als grundsätzlich bebaubares 
Gebiet zu bestimmen. Damit kann insbesondere 
im ländlichen Raum ein weiterer Beitrag zur 
Beseitigung von Wohnraumengpässen geleistet 
werden. Es ist daher vorgesehen, die nach § 34 
Abs. 4 BauGB bestehenden Satzungsrechte der 
Gemeinden wie folgt zu erweitern: 

Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB können 
durch Satzung bebaute Bereiche im Außenbe-
reich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
festgelegt werden, wenn die Flächen im Flä-
chennutzungsplan als Baufläche dargestellt 
sind (sog. Entwicklungssatzung). Die in § 4 
Abs. 4 neu vorgesehene Satzung verzichtet je-
doch auf die Voraussetzung, daß die entspre-
chenden Gebiete im Flächennutzungsplan als 
Bauflächen dargestellt sind, und weiter darauf, 
daß die vorhandenen Siedlungsansätze sowie 
das anzustrebende Baugebiet vom Umfang her 
die Entwicklung in Richtung auf einen im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil im Sinne des 
§ 34 BauGB ermöglichen. Stattdessen soll aus-
reichend sein, wenn — auch kleinere — Sied-
lungsansätze sowie die erforderlichen Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen vorhanden 
sind. 

Im übrigen sollen die weiteren Voraussetzun-
gen für den Erlaß von Satzungen nach § 34 
Abs. 4 BauGB zu beachten sein (Vereinbarkeit 
mit einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung, nähere Bestimmungsmöglichkeiten über 
die Zulässigkeit von Vorhaben durch einzelne 
Festsetzungen, Beteiligung der Betroffenen so-
wie Durchführung des Anzeigeverfahrens). In 
diesen Gebieten sind Bauvorhaben wie im nicht 
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beplanten Innenbereich (§ 34 Abs. 1 und 2 
BauGB) zulässig. 

4. Fristen bei der Erteilung von Genehmigungen 

Soweit für Wohnbauvorhaben in Gebieten mit qualifi-
zierten Bebauungsplänen (§ 30 Abs. 1 BauGB) be-
stimmte Genehmigungen erforderlich sind, soll durch 
kürzere Fristen das Genehmigungsverfahren be-
schleunigt werden. Hierfür sind vorgesehen: 

— Die Genehmigungsfrist für Teilungsgenehmigun-
gen soll grundsätzlich von drei Monaten auf einen 
Monat verkürzt werden, mit Verlängerungsmög-
lichkeit aus wichtigem Grund; 

— die Frist für das Einvernehmen der Gemeinde soll 
grundsätzlich von zwei Monaten auf einen Monat 
verkürzt werden, mit Verlängerungsmöglichkeit 
aus wichtigem Grund; 

— in das Gesetz soll eine Regelung aufgenommen 
werden, nach der Wohnbauvorhaben, für die in 
Bebauungsplangebieten eine Wohnnutzung vor-
gesehen ist, städtebaurechtlich als zulässig gelten, 
wenn über die bauaufsichtliche Genehmigung 
nicht innerhalb von drei Monaten entschieden 
worden ist. 

5. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist im 
Baugesetzbuch nur noch für bereits laufende Maß-
nahmen geregelt. Dem lag die Annahme zugrunde, 
daß die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in 
Zukunft nur noch eine geringe praktische Bedeutung 
haben werde, da die Zeit der Trabantenstädte und der 
großflächigen Entwicklung ganzer neuer Stadtteile 
vorbei sei. 

Diese Annahme hat sich hinsichtlich neuer Traban-
tenstädte als zutreffend erwiesen. Hinsichtlich der Er-
forderlichkeit eines besonderen Instrumentariums, 
um in Gemeinden mit einem erhöhten Bedarf an 
Wohn- und Arbeitsstätten städtebaulich integ rierte 
Gesamtmaßnahmen entwickeln zu können oder grö-
ßere innerstädtische Brachflächen einer Nutzung für 
Wohn- und Arbeitsstätten wieder zuführen zu kön-
nen, erscheint die seinerzeitige Annahme aus heuti-
ger Sicht den neuen städtebaulichen Aufgabenstel-
lungen nicht mehr gerecht zu werden. Dabei ist auch 
die nach Verabschiedung des Baugesetzbuchs vom 
Bundesverfassungsgericht fortgeführte einengende 
Rechtsprechung zur privatnützigen Enteignung aus 
Gründen des Wohls der Allgemeinheit zu berücksich-
tigen. 

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme soll da-
her mit fortentwickelter Aufgabenstellung und dieser 
Aufgabenstellung angepaßten Instrumenten zeitlich 
befristet wieder eingeführt werden, um ein mittelfri-
stig wirkendes Instrument zur Entwicklung von Orts-
teilen oder anderen Teilen eines Gemeindegebiets 
zur Verfügung zu haben. 

B. Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
der Zivilprozeßordnung und der Vorschriften 

über das Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum 

1. Vermietung von Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen 

Für Eigentümer von Ferienhäusern und Ferienwoh-
nungen soll eine mietrechtliche Grundlage dafür ge-
schaffen werden, diese Häuser und Wohnungen vor-
übergehend an Wohnungssuchende zu vermieten. 
Das Haupthindernis für eine solche Vermietung liegt 
darin, daß die Eigentümer nach den allgemeinen Vor-
schriften des Mietrechts nicht damit rechnen können, 
am Ende einer vertraglich festgelegten bestimmten 
Mietzeit oder durch Kündigung des Mietverhältnisses 
die Wohnung wieder an sich ziehen zu können. 

Durch Änderungen des BGB und der ZPO sollen des-
halb Ferienhäuser und Ferienwohnungen generell 
vom Mieterschutz ausgenommen werden. 

2. Anmietung von Wohnräumen durch die 
Gemeinde 

Vermieter halten häufig Wohnraum zurück, weil sie 
Schwierigkeiten mit den Mietern fürchten. Solche 
Schwierigkeiten bestehen dann nicht, wenn die Ge-
meinde die Wohnungen anmietet, um sie an Woh-
nungsnotfälle weiterzuvermieten. Der Eigentümer hat 
es dann mit einem Vermieter zu tun, der pünktlich die 
Miete zahlt und auch die notwendigen Instandsetzun-
gen beim Auszug vornimmt. Nach geltendem Recht 
kann aber auch die Gemeinde nicht garantieren, daß 
der Mieter zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu dem 
der Eigentümer die Räume zurückhaben will, diese 
auch räumt. 

Der Mietvertrag zwischen einem Eigentümer und ei-
ner Gemeinde oder sonstigen juristischen Personen 
mit dem Zweck, die Wohnungen an Dritte weiterzu-
vermieten, kann nach derzeitiger Rechtsprechung 
grundsätzlich vom Eigentümer ohne die besonderen 
Kündigungsvoraussetzungen gekündigt werden. Et-
was anderes gilt für die Überlassung der Räume an 
den Endmieter. Um hier sicherzustellen, daß der Zwi-
schenvermieter das Mietverhältnis mit dem Endmie-
ter fristgerecht beenden kann, soll — wie bei der für 
Ferienhäuser vorgesehenen Regelung — die Vermie-
tung an den Endmieter vom Kündigungsschutz aus-
genommen werden. Auch die Anwendung der Sozial-
klausel sowie die Gewährung von Räumungsfristen 
nach der Zivilprozeßordnung soll in diesen Fällen aus-
geschlossen sein. Dies ist vertretbar, weil die Ge-
meinde ohnehin dafür sorgen muß, daß für den End-
mieter im Falle des Auszuges Wohnraum zur Verfü-
gung steht. Soziale Unzuträglichkeiten sind daher 
nicht zu erwarten. 

3. Kündigung von Nebenräumen 

Beim Ausbau von Dachgeschossen steht vielfach im 
Wege, daß diese Räume den Mietern als Nebenräume 
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überlassen worden sind. Eine Teilkündigung solcher 
Räume ist nach derzeitigem Recht grundsätzlich nicht 
möglich. 

Die in § 564 b Abs. 2 neu eingefügte Nummer 4 soll 
sicherstellen, daß eine Kündigung künftig auch auf 
einzelne Räume erstreckt werden kann. 

4. Bau einer dritten Wohnung in Gebäuden, in 
denen der Eigentümer selbst wohnt 

Nach geltendem Recht kann der Vermieter eine ver-
mietete Wohnung in einem von ihm selbst bewohnten 
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen 
kündigen, ohne dies mit einem berechtigten Interesse 
an der Beendigung des Mietverhältnisses begründen 
zu müssen (§ 564 b Abs. 4 Satz 1 BGB). 

Dem Eigentümer soll nunmehr die Entscheidung zum 
Ausbau einer dritten Wohnung dadurch erleichtert 
werden, daß die vereinfachte Kündigung nach § 564 b 
Abs. 4 Satz 1 BGB auch bei Gebäuden mit drei Woh-
nungen erhalten wird, die durch Ausbau eines Hauses 
mit einer oder zwei Wohnungen entstanden sind, das 
schon nach geltendem Recht der vereinfachten Kün-
digung unterlag. 

5. Änderung der Vorschriften über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum 

Leerstehende gewerbliche Räume, die — wenn auch 
nur vorübergehend — den Wohnungsmarkt entlasten 
könnten, werden häufig nur deshalb nicht Wohn-
zwecken nutzbar gemacht, weil Vermieter befürch-
ten, daß die spätere Rückführung in die gewerbliche 
Nutzung durch ein Zweckentfremdungsverbot behin-
dert werden könnte. 

Die vorgesehene Regelung will solchen Befürchtun-
gen entgegenwirken. Sie stellt klar, daß die Wieder-
verwendung zu gewerblichen Zwecken uneinge-
schränkt zulässig ist, wenn nach Inkrafttreten des Ge-
setzes Wohnraum durch bauliche Maßnahmen ge-
schaffen wurde. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Geltungsdauer) 

Der Erste Teil des Artikels 2 soll bis zum [30. Ap ril 
1995] gelten. Diese Laufzeit ist notwendig, damit die 
Vorschriften ihre erleichternde Wirkung für den Woh-
nungsbau entfalten können. Die Praxis muß die Mög-
lichkeit erhalten, sich auf die Neuregelungen einzu-
stellen und sie auf breiter Grundlage anzuwenden. 

Die Vorschriften des Ersten Teils des Artikels 2 sollen 
die Vorschriften des Baugesetzbuchs zum Teil modifi-
zieren und zum Teil ergänzen. Die Einzelheiten erge-
ben sich aus den jeweiligen Vorschriften des Arti-
kels 2. 

Zu Artikel 2 (Maßnahmegesetz zum Baugesetzbuch) 

Der Erste Teil des Artikels 2 enthält die Vorschriften, 
die für die Geltungsdauer dieses Gesetzes die Anwen-
dung der Vorschriften des Baugesetzbuchs ändern 
oder ergänzen sollen. 

Zu § 1 (Grundsätze der Bauleitplanung, vorzeitiger 
Bebauungsplan) 

Absatz 1 soll sicherstellen, daß den Belangen des drin-
genden Wohnbedarfs bei der Bauleitplanung ver-
stärkt Rechnung getragen wird. Dies hat z. B. Bedeu-
tung für die Erforderlichkeit entsprechender Bauleit-
pläne nach § 1 Abs. 3 BauGB und für die Beibehaltung 
ausgewiesener Wohnbauflächen und -gebiete gegen-
über Planänderungen, die eine Umwidmung zum Ziel 
haben. 

Absatz 2 soll es der Gemeinde ermöglichen, einen 
Bebauungsplan zur Deckung eines dringenden 
Wohnbedarfs bereits vor der sonst erforderlichen An-
derung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans 
aufzustellen (vgl. auch § 246 Abs. 3 BauGB — Sonder-
regelung für das Land Berlin). 

Zu § 2 (Verfahren der Bauleitplanung) 

Absatz 1 bezeichnet den Anwendungsbereich der für 
das Bauleitplanverfahren vorgesehenen Erleichterun-
gen nach den Absätzen 2 bis 6. Durch diese Regelun-
gen — ebenso wie die des § 1 — verbleibt es dabei, 
daß die Vorschriften des Baugesetzbuchs weiterhin 
Grundlage für die Aufstellung der Bauleitpläne sind, 
jedoch in bestimmten Beziehungen durch die Vor-
schriften dieses Gesetzes modifiziert werden. 

Absatz 2 sieht eine Verbindung der vorgezogenen 
Bürgerbeteiligung mit der öffentlichen Auslegung des 
Planentwurfs vor. Wird von der vorgezogenen Bürger-
beteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) abgesehen, soll den 
Bürgern im Rahmen der öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs (§ 3 Abs. 2 BauGB) Gelegen-
heit zur Erörterung gegeben werden. 

Nach Absatz 3 soll die Auslegungsfrist der Bebau-
ungsplanentwürfe nach § 3 Abs. 2 BauGB (dies soll 
auch bei erneuter Auslegung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 
BauGB gelten) von einem Monat auf zwei Wochen 
verkürzt werden können. 

Nach Absatz 4 soll die Frist zur Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 Satz 3 BauGB) auf ei-
nen Monat festgelegt werden können, mit Verlänge-
rungsmöglichkeit aus wichtigem Grund. 

Nach Absatz 5 soll die Frist, innerhalb der im Anzei-
geverfahren von der Aufsichtsbehörde eine Verlet-
zung von Rechtsvorschriften geltend gemacht und 
nach deren Ablauf der Bebauungsplan in Kraft gesetzt 
werden kann, von drei auf zwei Monate verkürzt wer-
den. Dazu muß in der Anzeige des Bebauungsplans 
erklärt worden sein, daß der Bebauungsplan der Dek-
kung eines dringenden Wohnbedarfs dienen soll. Aus 
wichtigem Grund soll die Frist um höchstens zwei 
Monate verlängert werden können. 
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Absatz 6 sieht eine Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs für die vereinfachte Änderung oder Ergänzung 
von Bebauungsplänen nach § 13 Abs. 1 BauGB vor. 
Anstelle des (ggf. durch § 2 Abs. 2 bis 4 verkürzten) 
Planverfahrens soll § 13 Abs. 1 BauGB auch Anwen-
dung finden, wenn die Änderung oder Ergänzung des 
Bebauungsplans die Grundzüge der Planung berührt. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 13 
Abs. 1 BauGB soll den Betroffenen Gelegenheit zur 
Erörterung gegeben werden. 

Zu § 3 (Gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde) 

Absatz 1 soll ein allgemeines Vorkaufsrecht der Ge-
meinde für Grundstücke im Außenbereich (§ 19 
Abs. 1 Nr. 3 BauGB) begründen, für die der Flächen-
nutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder 
Wohngebiet darstellt, die also nach der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung entsprechend den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde für 
Wohnnutzungen vorgesehen sind. 

Das Vorkaufsrecht bezieht sich auf alle Grundstücke 
der dargestellten Wohnbauflächen oder Wohnge-
biete, z. B. bezieht es auch solche Grundstücke ein, 
die der infrastrukturellen Ausstattung des zu entwik-
kelnden Wohngebiets dienen sollen. 

Absatz 2 Satz 1 erklärt einzelne Vorschriften des Drit-
ten Abschnitts des Zweiten Teils des Ersten Kapitels 
des Baugesetzbuchs (Gesetzliche Vorkaufsrechte der 
Gemeinde) für entsprechend anwendbar. Insbeson-
dere darf auch das Vorkaufsrecht nach diesem Ge-
setzentwurf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der 
Allgemeinheit dies rechtfertigt (§ 25 Abs. 2 Satz 1 in 
Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Satz 2 re-
gelt das Verhältnis des Vorkaufsrechts nach diesem 
Gesetzentwurf zu den gesetzlichen Vorkaufsrechten 
der Gemeinde nach dem Baugesetzbuch. Danach 
bleiben die Vorkaufsrechte des § 24 Abs. 1 und des 
§ 25 Abs. 1 BauGB unberührt; sie beziehen sich bis 
auf das Vorkaufsrecht im städtebaulichen Entwick-
lungsbereich in der Regel nicht auf Grundstücke im 
Außenbereich. Dagegen soll das Vorkaufsrecht nach 
diesem Gesetzentwurf im städtebaulichen Entwick-
lungsbereich ausgeschlossen sein, da dort bereits das 
umfassendere Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB Anwendung findet und über die entspre-
chende Anwendung von § 153 Abs. 2 BauGB eine 
Preisprüfung stattfindet (§ 7 Abs. 1 Nr. 7 dieses Ge-
setzentwurfs i. V. m. § 169 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). 

Absatz 3 regelt die Ausübung des Vorkaufsrechts zum 
Verkehrswert. 

Hinsichtlich der Frage, ob der Kaufpreis über dem 
Verkehrswert liegt, wird die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur sog. Preisprüfung bei 
Genehmigungen im Sanierungsgebiet nutzbar ge-
macht (BVerwG, Urt. vom 24. November 1978 
— 4 C 56/76 —, NJW 1979, S. 2578/2579; Urt. vom 
21. August 1981 — 4 C 16/78 —, NJW 1982, S. 398/ 
399). Danach liegt der vereinbarte Kaufpreis so lange 
nicht über dem Verkehrswert, wie nicht Werte verein-
bart oder zugrundegelegt werden, die in einer dem 

Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich verfehlen, 
was auch sonst, nämlich im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder per-
sönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 

Sind die Voraussetzungen für eine Herabsetzung des 
Kaufpreises auf den Verkehrswert gegeben, hat die 
Gemeinde entsprechend zu verfahren. Eine Herabset-
zung des Kaufpreises auf den Verkehrswert erfolgt 
mit der Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 28 
Abs. 2 BauGB. Dem Verkäufer steht dann ein nicht 
auszuschließendes Rücktrittsrecht zu. Übt er dieses 
aus, trägt die Gemeinde die Kosten des Kaufvertrages 
beschränkt auf den Verkehrswert. Auch in diesem 
Fall entfaltet das Vorkaufsrecht eine preisdämpfende 
Wirkung. 

Absatz 4 regelt, daß Verwaltungsakte nach Absatz 3 
Satz 1 wie Verwaltungsakte nach § 28 Abs. 3 BauGB 
einheitlich vor den Kammern (Senaten) für Bauland-
sachen anzufechten sind (§ 217 Abs. 1 BauGB). 

Zu § 4 (Zulässigkeit von Vorhaben) 

Nach Absatz 1 soll das Vorliegen von Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit bei Erteilung von Befreiun-
gen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans 
nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB bei dringendem Wohn-
bedarf angenommen werden können. Dies soll insbe-
sondere bei der vorübergehenden Unterbringung von 
z. B. Aus- und Übersiedlern der Fall sein können. In 
diesen Fällen ist die Befreiung nicht auf Einzelfälle 
beschränkt, wenn z. B. ein Ferienhausgebiet insge-
samt für solche Zwecke zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Dies soll auch gelten, wenn § 31 Abs. 2 
BauGB in Fällen des nicht beplanten Innenbereichs 
nach § 34 Abs. 2 BauGB (Anwendung der Baugebiets

-

vorschriften der Baunutzungsverordnung) entspre-
chend Anwendung findet. 

Nach Absatz 2 soll die weitergehende Genehmi-
gungsmöglichkeit des § 34 Abs. 3 BauGB für Vorha-
ben im nicht beplanten Innenbereich auch auf Wohn-
bauvorhaben für anwendbar erklärt werden. Dabei 
soll im Hinblick auf das Vorliegen von Allgemein-
wohlgründen (§ 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB) bei 
dringendem Wohnbedarf Absatz 1 entsprechend gel-
ten. 

Absatz 3 sieht eine Ergänzung der Tatbestände des 
§ 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB vor: Die in § 35 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 BauGB enthaltene Vorschrift über die Nutzungs-
änderung aufgegebener landwirtschaftlicher Be-
triebsgebäude wird ergänzt um den Fall, daß die Nut-
zungsänderung Wohnzwecken dienen so ll. Dabei soll 
nicht mehr verlangt werden, daß die Änderung ohne 
wesentliche bauliche Änderung erfolgen muß; ausrei-
chend soll sein, daß die Änderung an einem Gebäude 
der Hofstelle (unmittelbarer räumlicher Zusammen-
hang mit dem vorhandenen, eine städtebaulich-funk-
tionelle Einheit bildenden Hofkomplex) im Rahmen 
des vorhandenen Gebäudebestands, und zwar in bau-
licher Einheit mit dem Wohnteil des landwirtschaftli-
chen Gebäudes, vorgenommen wird und dabei die 
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äußere Gestalt des Gebäudes im wesentlichen ge-
wahrt bleibt. 

In diesem Rahmen soll die Einrichtung von höchstens 
vier Wohnungen zulässig sein, wenn die erforderli-
chen Anlagen der Versorgung und Entsorgung (z. B. 
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung) vorhanden 
sind (Satz 2). Nach Satz 2 Halbsatz 2 können auf-
grund einer Ermessensentscheidung weitere Woh-
nungen zugelassen werden, wobei die erforderlichen 
Anlagen der Versorgung und Entsorgung ebenfalls 
vorhanden sein müssen und die Wohnnutzung mit der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ge-
meindegebiets vereinbar sein muß. 

Weiterhin verbleibt es dabei, daß es sich bei diesen 
Vorhaben um solche handelt, die im übrigen nach 
§ 35 Abs. 2 und 3 BauGB zu beurteilen sind, ein-
schließlich der Anwendung des § 35 Abs. 5 und 6 
BauGB. Dies bedeutet: Die Vorhaben sind zulässig, 
wenn die in § 35 Abs. 3 BauGB beispielhaft aufge-
zählten Belange mit Ausnahme der in § 35 Abs. 4 
Satz 1 BauGB bezeichneten Belange (Widerspruch zu 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans und 
Landschaftsplans, Beeinträchtigung der natürlichen 
Eigenart der Landschaft und Entstehung, Verfesti-
gung und Erweiterung einer Splittersiedlung) nicht 
beeinträchtigt werden. 

Satz 3 stellt klar, daß in Fällen der Einrichtung von 
Wohnungen in aufgegebenen landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden anstelle der Zwei-Wohnungsrege-
lung des § 35 Abs. 4 Satz 3 BauGB allein § 4 Abs. 3 
Satz 2 gilt. 

Absatz 4 sieht eine Fortentwicklung der sog. Entwick-
lungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB vor. 
Bei der Satzung nach Satz 1 soll auf die Erfordernisse 
der Darstellung der Flächen als Bauflächen im Flä-
chennutzungsplan und der Entwicklung zu einem im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil verzichtet werden. 
Ausdrücklich verlangt wird das Vorhandensein der 
erforderlichen Versorgungs- und Entsorgungsanla-
gen. Die weiteren Voraussetzungen für den Erlaß von 
Satzungen (Vereinbarkeit mit einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung, ergänzende Festsetzungs-
möglichkeiten, Beteiligung der Betroffenen sowie 
Durchführung des Anzeigeverfahrens; § 34 Abs. 4 
Satz 2 bis 4 und Abs. 5 BauGB) sollen entsprechend 
anzuwenden sein. 

In den auf diese Weise durch Satzung für grundsätz-
lich bebaubar erklärten Bereichen im Außenbereich 
(wie z. B. Splittersiedlungen, Weiler) soll sich die Zu-
lässigkeit von Vorhaben nach den gleichen Zulässig-
keitsmerkmalen beurteilen wie in den nicht geplanten 
Innenbereichen (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB). 

Absatz 5 soll klarstellen, daß die sich aus dem § 4 
Abs. 1 bis 4 ergebenden Änderungen der Zulässig-
keitsvorschriften (§§ 31, 34 und 35 BauGB) auch bei 
der Erteilung des Einvernehmens und der Zustim-
mung nach § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu beachten 
sind. 

Zu § 5 (Fristen bei der Erteilung von 
Genehmigungen) 

Unter der Voraussetzung, daß es sich um Wohnzwek-
ken dienende Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB handelt, in 
denen Wohnbauvorhaben zulässig sind, sollen zur Be-
schleunigung von Genehmigungsverfahren verkürzte 
Fristen gelten: 

Nach Absatz 2 soll die Frist für die Entscheidung über 
einen Teilungsantrag grundsätzlich einen Monat be-
tragen, mit Verlängerungsmöglichkeit aus wich tigem 
Grund, z. B. wenn das Einvernehmen der Gemeinde 
eingeholt werden muß. 

Nach Absatz 3 soll die Frist für die Erteilung des Ein-
vernehmens der Gemeinde grundsätzlich auf einen 
Monat verkürzt werden, mit Verlängerungsmöglich-
keit aus wichtigem Grund. 

In Absatz 4 soll eine neue Regelung zum Zwecke der 
Beschleunigung der Genehmigungsverfahren vorge-
sehen werden: Wird ein Bauantrag für ein Wohnbau-
vorhaben (vgl. Absatz 1) nicht innerhalb von drei Mo-
naten abgelehnt, soll das Wohnbauvorhaben nach 
den städtebaulichen Vorschriften (§§ 30 und 31 
BauGB) nicht mehr abgelehnt werden dürfen. 

Zu § 6 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen) 

Zur generellen Notwendigkeit, die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme in fortentwickelter Form 
wieder einzuführen, wird auf die Begründung unter 
A. II. 5. verwiesen. 

Absatz 1 entspricht weitgehend dem aufgehobenen 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 StBauFG. 

Absatz 2 enthält die fortentwickelte Aufgabenstel-
lung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. 
Gegenstand der Maßnahme sind Ortsteile oder an-
dere Teile des Gemeindegebiets. Diese müssen ent-
weder eine besondere Bedeutung für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder für 
die angestrebte Entwicklung des Landesgebiets oder 
der Region haben. Ziel der Maßnahme ist es, diese 
Teile erstmalig zu entwickeln oder — zum Beispiel bei 
großflächigen Brachflächen oder Mindernutzun-
gen — diese einer neuen Entwicklung zuzuführen. 
Die Maßnahmen müssen auf die Errichtung von 
Wohn- und Arbeitsstätten sowie als städtebauliche 
Gesamtmaßnahmen auf die Errichtung von Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen ausgerichtet sein. 

Absatz 3 entspricht zum Teil dem aufgehobenen § 53 
Abs. 1 StBauFG, hält an der Rechtsverordnung durch 
die Landesregierung fest und konkretisiert in Num-
mer 2 beispielhaft das Gemeinwohlerfordernis. 

Absatz 4 entspricht inhaltlich weitgehend dem aufge-
hobenen § 53 Abs. 2 StBauFG unter Nutzbarmachung 
des Rechtsgedankens des § 142 Abs. 1 Satz 3 BauGB 
und erweitert die Gebietskulisse um Brachflächen 
und Flächen mit Mindernutzungen. 

Absatz 5 entspricht dem aufgehobenen § 53 Abs. 3 
StBauFG. 
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Absatz 6 entspricht dem aufgehobenen § 53 Abs. 4 
StBauFG. 

Absatz 7 entspricht inhaltlich dem aufgehobenen § 53 
Abs. 5 StBauFG unter sprachlicher und inhaltlicher 
Angleichung an § 143 Abs. 4 BauGB. 

Zu § 7 (Besondere Vorschriften für den 
städtebaulichen Entwicklungsbereich) 

Absatz 1 enthält die Vorschriften des Baugesetz-
buchs, die im städtebaulichen Entwicklungsbereich 
insbesondere anzuwenden sind. 

Nummer 1 erklärt das allgemeine Vorkaufsrecht in 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen nach dem 
Baugesetzbuch auch für Entwicklungsmaßnahmen 
nach diesem Gesetzentwurf für entsprechend an-
wendbar. 

Nummer 2 eröffnet der Gemeinde abweichend vom 
Entwicklungsmaßnahmenrecht des Baugesetzbuchs 
— aber in Übereinstimmung mit dem Recht der städ-
tebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach dem Bau-
gesetzbuch — , die Möglichkeit, einzelnen Eigentü-
mern (z. B. Wohnungsbaugesellschaften) die Durch-
führung von Ordnungsmaßnahmen vertraglich zu 
übertragen. 

Nummer 3 erklärt § 166 Abs. 1 und 2 BauGB für ent-
sprechend anwendbar und paßt § 166 Abs. 2 BauGB 
für Zwecke dieses Gesetzes der fortentwickelten Auf-
gabenstellung des § 6 Abs. 2 an. 

Nummer 4 lockert die Erwerbspflicht der Gemeinde 
gegenüber dem Entwicklungsmaßnahmerecht des . 

 Baugesetzbuchs in den Fällen, in denen der Eigentü-
mer von bebauten oder unbebauten Grundstücken 
selbst in der Lage ist, das Grundstück innerhalb ange-
messener Frist entsprechend den Zielen und Zwecken 
der Entwicklungsmaßnahme zu nutzen und er sich 
hierzu verpflichtet. Für Erwerber von Grundstücken 
im Entwicklungsbereich gilt vergleichbares aufgrund 
der entsprechenden Anwendung von § 27 BauGB 
(Absatz 1 Nr. 1). 

Nummer 5 und 6 erklären Vorschriften, die für die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach dem 
Baugesetzbuch gelten, für entsprechend anwend-
bar. 

Nummer 7 erklärt die allgemeine Anwendbarkeits-
vorschrift des § 169 Abs. 1 BauGB für städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen mit einer redaktionellen 
Anpassung für entsprechend anwendbar. 

Nummer 8 enthält hinsichtlich der entsprechenden 
Anwendbarkeit von § 169 Abs. 6 Satz 1 eine inhaltli-
che Angleichung an § 89 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

Nummer 9 verstärkt gegenüber dem Baugesetzbuch 
die Verpflichtung der Gemeinde, bei der Veräuße-
rung der Grundstücke deren dauerhafte Nutzung ent-
sprechend den Zielen und Zwecken der Entwick-
lungsmaßnahme sicherzustellen. Dies ist grundrecht-
lich besonders in den Fä llen erforderlich, in denen die 
Grundstücke im Wege der Enteignung in das Eigen-
tum der Gemeinde gelangt sind (s. Urt. des Bundes

-

verfassungsgerichts vom 24. März 1987 — 1 BvR 1046/ 
85 —, BVerfGE 74, S. 264 ff.). 

Nummer 10 bis 13 erklären weitere Vorschriften, die 
für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen des 
Baugesetzbuchs gelten, für entsprechend anwend-
bar. 

Absatz 2 setzt die städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme nach diesem Gesetzentwurf der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme nach dem Baugesetz-
buch hinsichtlich verschiedener steuerrechtlicher und 
förderrechtlicher Vorschriften gleich, so daß diese 
Vorschriften auch bei städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahmen nach diesem Gesetzentwurf Anwendung 
finden sollen. 

Absatz 3 entspricht dem aufgehobenen § 86 Abs. 1 
Satz 1 StBauFG; er soll ein problemloses Ineinander

-

greifen der Vorschriften über die städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahme nach diesem Gesetzentwurf mit 
den Vorschriften des Baugesetzbuchs sicherstellen. 

Zu § 8 (Unbeachtlichkeit der Verletzung von 
Vorschriften dieses Gesetzes) 

§ 8 enthält Vorschriften darüber, inwieweit sich Ver-
letzungen von Vorschriften dieses Gesetzentwurfs auf 
die Wirksamkeit von Satzungen auswirken. 

Nach Absatz 1 soll die Rechtswirksamkeit von Bebau-
ungsplänen nicht dadurch berührt werden, daß bei 
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzentwurfs 
über die erleichterte Durchführung von Bebauungs-
planverfahren (§ 1 Abs. 2 und § 2) die Voraussetzung, 
daß der Bebauungsplan dazu beitragen soll, einen 
dringenden Wohnbedarf zu decken, nicht richtig be-
urteilt worden ist. Die Vorschrift vermeidet die sonst 
anzunehmende Verletzung der einschlägigen Vor-
schriften des Baugesetzbuchs. 

Absatz 2 soll sicherstellen, daß ebenso wie die Beach-
tung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB insgesamt (vgl. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BauGB) auch die Verbindung der vorgezogenen Bür-
gerbeteiligung mit der öffentlichen Auslegung gem. 
§ 2 Abs. 3 dieses Gesetzentwurfs keine Wirksamkeits-
voraussetzung für Bebauungspläne ist. Das gleiche 
gilt für die Vorschrift über die Erörterung im verein-
fachten Verfahren (§ 2 Abs. 6). Weiter sollen Verstöße 
gegen eine Verlängerung von Fristen unbeachtlich 
sein. 

Nach Absatz 3 sollen auch die neu eingeführte Au-
ßenbereichssatzung nach § 4 Abs. 4 und die Anpas-
sungssatzung nach § 7 Abs. 1 Nr. 11 dieses Gesetz-
entwurfs i. V. m. § 170 BauGB in die für alle anderen 
städtebaulichen Satzungen geltenden Vorschriften 
über die Beachtlichkeit von Fehlern einbezogen wer-
den. 

Absatz 4 stellt klar, daß die Vorschriften über die 
Wirksamkeitsvoraussetzungen der §§ 214 bis 216 
BauGB auch auf solche Bebauungspläne Anwendung 
finden, die unter Anwendung der §§ 1 und 2 dieses 
Gesetzentwurfs aufgestellt, geändert, ergänzt oder 
aufgehoben worden sind. 
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Zu § 9 (Allgemeine Vorschriften) 

Absatz 1 eröffnet für Satzungen nach diesem Gesetz 
vergleichbar § 245 Abs. 7 BauGB die Möglichkeit des 
Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO. 

Absatz 2 regelt die entsprechende Anwendbarkeit 
der Ermächtigung nach § 203 BauGB für abwei-
chende Zuständigkeitsregelungen und erklärt für den 
Anwendungsbereich des Gesetzentwurfs die Sonder-
regelungen für einzelne Länder nach § 246 BauGB mit 
Ausnahme dessen Absatz 3 für entsprechend an-
wendbar. 

Der Zweite Teil des Artikels 2 enthält die Überlei-
tungsvorschriften zum Ersten Teil. 

Zu § 10 (Überleitungsvorschriften für vorzeitige 
Bebauungspläne und für das Verfahren der 
Bauleitplanung) 

Absatz 1 erstreckt die Anwendbarkeit des § 1 Abs. 2 
Satz 1 auf bestimmte Bebauungsplanentwürfe aus der 
Zeit vor Inkrafttreten des Gesetzes. 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, daß die neuen Verfahrens-
vorschriften nur insoweit zur Anwendung kommen, 
als der jeweilige Verfahrensschritt erst nach Inkraft-
treten des Gesetzes begonnen wird. Satz 2 bestimmt 
die fortdauernde Anwendbarkeit des § 2 über den 
30. April 1995 hinaus, sofern ein bestimmter Verfah-
rensstand erreicht ist. 

Absatz 3 stellt das Recht der Gemeinde auf erneute 
Einleitung von Bauleitplanverfahren klar. 

Zu § 11 (Überleitungsvorschrift für das 
Vorkaufsrecht) 

Absätze 1 und 2 stellen für die Anwendbarkeit des § 3 
auf den Zeitpunkt des Verkaufsfalls ab. 

Zu § 12 (Überleitungsvorschrift für die Zulässigkeit 
von Vorhaben) 

Absatz 1 enthält die notwendigen Überleitungsvor-
schriften für laufende Genehmigungsverfahren. 

Absatz 2 enthält die Überleitungsvorschrift für Sat-
zungen nach § 4 Abs. 4. 

Zu § 13 (Überleitungsvorschrift für Fristen bei der 
Erteilung von Genehmigungen) 

§ 13 legt den zeitlichen Anwendungsbereich der für 
Wohnbauvorhaben geltenden Erleichterungen des 
§ 5 fest. 

Zu § 14 (Überleitungsvorschrift für städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen) 

Absätze 1 und 2 verdeutlichen, daß die §§ 6 und 7 eine 
Vollregelung der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme enthalten, die selbständig neben den Regelun-
gen der §§ 165 ff. BauGB stehen. Maßnahmen, die 
nach diesem Gesetz förmlich festgelegt worden sind, 
sollen, wenn der Erste Teil des Artikels 2 dieses Ge-
setzentwurfs außer Kraft getreten ist, nach den Vor-
schriften der §§ 6, 7, 8 Abs. 3 und § 9 weiter durchge-
führt werden. 

Zu § 15 (Überleitungsvorsch rift für die 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften) 

§ 15 soll sicherstellen, daß die Regelungen des § 8 
auch nach Außerkrafttreten des Maßnahmegesetzes 
auf Bauleitpläne und Satzungen angewendet werden 
können. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und der Zivilprozeßordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 556a Abs. 8 BGB) 

Durch Ergänzung des § 556a Abs. 8 BGB (Sozialklau-
sel) wird sichergestellt, daß der Mieter auch dann 
keine Fortsetzung eines Mietverhältnisses über eine 
Ferienwohnung oder ein Ferienhaus verlangen kann, 
wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für ihn 
oder seine Familie eine Härte bedeuten würde. 

Auch in den Fällen der Vermietung von Wohnraum 
durch öffentliche Rechtsträger (Nr. 5: neuer § 564 b 
Abs. 7 Nr. 5) soll die Anwendung der Sozialklausel 
ausgeschlossen sein, um sicherzustellen, daß dem Ei-
gentümer, der die Wohnung an einen öffentlichen 
Rechtsträger als Zwischenvermieter vermietet hat, die 
Wohnung nach Beendigung des Mietverhältnisses ge-
räumt zurück erhält. 

Diese Ausnahmen gelten nach § 556b Abs. 1 BGB 
auch dann, wenn die Mietverhältnisse auf bestimmte 
Zeit eingegangen worden sind. 

Die sonstigen Änderungen des Absatzes 8 sind redak-
tioneller Art  und enthalten keine inhaltliche Ände-
rung: Die schon bisher bestehende Ausnahme „für 
Wohnraum, der zu nur vorübergehendem Gebrauch 
vermietet ist" , wird jetzt durch eine Bezugnahme auf 
§ 564b Abs. 7 Nr. 1 ausgedrückt; die Verweisung auf 
„Mietverhältnisse der in § 565 Abs. 3 genannten Art" 
wird auf die inhaltlich gleiche Vorschrift des § 564 b 
Abs. 7 Nr. 2 umgestellt. 

Zu Nummer 2 (§ 564 a Abs. 3 BGB) 

Die Neufassung des § 564 a Abs. 3 paßt diese Vor-
schrift an die in Nr. 1 enthaltene Neufassung des 
§ 556 a Abs. 8 an. Beide Vorschriften beziehen sich auf 
den gleichen Kreis von Wohnräumen und sollten da-
her gleich lauten. 
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Zu Nummer 3 (§ 564 b Abs. 2 Nr. 4 — neu) 

Der Ausbau von z. B. Dachgeschossen oder Kellerräu-
men zu Wohnungen scheitert häufig daran, daß diese 
Räume bereits mitvermietet sind bei der Überlassung 
von Wohnungen in dem Gebäude. Hier soll die Mög-
lichkeit einer (Teil-)Kündigung dieser Räume ge-
schaffen werden. 

Die Kündigung ist nur zulässig hinsichtlich von Ne-
benräumen wie z. B. Keller- und Dachbodenräume, 
aber auch bei anderen Räumen, die als Wasch- oder 
Trockenraum oder zur Aufbewahrung von Sachen, 
zur Unterstellung von Fahrrädern usw. genutzt wer-
den. 

Bei dem neuen Kündigungsgrund handelt es sich um 
eine ordentliche Kündigung. Maßgebend sind dafür 
die in § 565 Abs. 2 BGB für Wohnraummietverhält-
nisse festgelegten Kündigungsfristen von 3 bis 12 Mo-
naten, je nach Mietdauer im Einzelfall. 

Die Kündigung darf aber für den Mieter nicht zu einer 
unzumutbaren Härte führen, z. B. weil er die Räume 
für gewerbliche Zwecke benötigt oder weil ausrei-
chender anderer Abstellraum nicht zur Verfügung 
steht. Das Gesetz sieht dazu in der Sozialklausel des 
§ 556 a vor, daß der Mieter der Kündigung eines Miet-
verhältnisses über Wohnraum widersprechen und 
vom Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses 
verlangen kann, wenn die vertragsmäßige Beendi-
gung des Mietverhältnisses für ihn eine nicht zu recht-
fertigende Härte wäre. 

Die Sozialklausel ermöglicht und verlangt eine umfas-
sende Abwägung der Interessen der Mieter und Ver-
mieter. Bei dieser Abwägung wird es ins Gewicht fal-
len, ob und in welchem Maße der Mieter die gekün-
digten Nebenräume benötigt. Dabei wird auch zu be-
rücksichtigen sein, ob und welcher ausreichende an-
dere Abstellraum zur Verfügung steht. 

Entsprechend dem § 14 Abs. 3 der Neubaumietenver-
ordnung 1970 soll bei einer Teilkündigung des Miet-
verhältnisses über unbewohnte Nebenräume der 
Mietzins angemessen gesenkt werden. Die Angemes-
senheit wird sich in erster Linie danach bemessen, 
welchen Nutzwert die gekündigten Räume haben. 

Im übrigen wird die Angemessenheit auch anhand 
der in § 537 BGB für die Mietminderung bei Mängeln 
der Mietsache festgelegten Grundsätze zu beurteilen 
sein. Danach wird eine unerhebliche Minderung des 
Nutzwerts der Mietwohnung nicht die Notwendigkeit 
einer Senkung des Mietzinses begründen. 

Nach der Formulierung der neuen Nummer 4 hängt 
die Wirksamkeit der Teilkündigung über Neben-
räume nicht davon ab, daß der Vermieter eine Miet-
zinssenkung anbietet, noch davon, ob die Senkung 
angemessen ist. Der Mieter kann aber entweder einen 
angemessenen Senkungsbetrag auf Grund seines Zu-
rückbehaltungsrechts einbehalten oder die gerichtli-
che Feststellung eines angemessen abgesenkten 
Mietzinses begehren. Zu viel entrichtete Beträge 
kann er nach Bereicherungsgrundsätzen zurückfor-
dern. 

Zu Nummer 4 (§ 564 b Abs. 4 Satz 1 BGB) 

Die vereinfachte Kündigung, die nach geltendem 
Recht nur „bei einem Mietverhältnis über eine Woh-
nung in einem vom Vermieter selbst bewohnten 
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnun-
gen" gilt, wird für Wohngebäude mit drei Wohnun-
gen erhalten, wenn eine oder zwei dieser Woh-
nungen durch Ausbau oder Umbau geschaffen wor-
den sind. 

Der Begriff des „Wohngebäudes" bleibt dabei unver-
ändert. Wohnungen in Geschäftshäusern kommen 
also nicht in Betracht. 

Die vereinfachte Kündigung soll nur zulässig sein, 
wenn der Vermieter bereits vor dem Ausbau zum 
Dreifamilienhaus in dem Gebäude gewohnt hat. Denn 
nur in diesen Fällen war der Mieter schon vor dem 
Ausbau einer vereinfachten Kündigung nach bisher 
geltendem Recht ausgesetzt. 

Entsprechend ihrem Zweck, den Ausbau bestehender 
Ein- und Zweifamilienhäuser nicht durch Mieter-
schutzvorschriften zu behindern, soll die vereinfachte 
Kündigung in den Fällen der Nr. 2 nur dann zulässig 
sein, wenn die dritte Wohnung nach Inkrafttreten des 
Gesetzes fertiggestellt worden ist. Maßgebend ist die 
Bezugsfähigkeit. 

Hat der Vermieter dagegen schon vor dem Inkrafttre-
ten der neuen Vorschrift ein von ihm bewohntes Zwei-
familienhaus zu einem Dreifamilienhaus ausgebaut, 
so könnte eine vereinfachte Kündigungsbefugnis kei-
nen zusätzlichen Anreiz zum Ausbau schaffen, würde 
aber einen bereits bestehenden Mieterschutz be-
schneiden. 

Diese Lösung führt dazu, daß die Kündigungsbefug-
nis des Vermieters bei Dreifamilienhäusern unter-
schiedlich ist je nachdem, 

— ob das Dreifamilienhaus vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes als solches erbaut oder zu einem solchen 
ausgebaut worden ist (keine vereinfachte Kündi-
gung) oder 

— ob das Gebäude erst nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes durch Ausbau zu einem Dreifamilien-
haus wurde. 

Diese unterschiedliche Behandlung erscheint unver-
meidlich, wenn der bestehende Kündigungsschutz 
unangetastet bleiben so ll. 

Zu Nummer 5 

Zu § 564 b Abs. 7 Nr. 4 BGB — neu — 

Durch eine neue Nummer 4 soll in § 564 b Abs. 7 BGB 
eine Ausnahme vom Kündigungsschutz des Mieters 
geschaffen werden, wenn Wohnraum in Ferienhäu-
sern und Ferienwohnungen in Ferienhausgebieten 
vermietet wird. Die enge räumliche Eingrenzung soll 
in der Hauptsache Abgrenzungsschwierigkeiten ver-
meiden. 
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Ferienhausgebiete sind 

— Gebiete, die im Bebauungsplan festgesetzt sind 
(§ 1 Abs. 2 und 3 sowie § 10 der Baunutzungsver-
ordnung), 

— im Zusammenhang bebaute Ortsteile, deren Ei-
genart Ferienhausgebieten entspricht. Diese Ge-
biete stehen baurechtlich den durch Bebauungs-
plan festgesetzten Ferienhausgebieten gleich (§ 34 
Abs. 2 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 4 BauNVO). Dies 
rechtfertigt es, sie auch im vorliegenden Zusam-
menhang mit den bebauungsplanmäßig festge-
setzten Ferienhausgebieten gleichzustellen. 

Ferienhäuser sind Häuser, „die aufgrund ihrer Lage, 
Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für 
den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt 
sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden 
Personenkreis zur Erholung zu dienen" (§ 10 Abs. 4 
Baunutzungsverordnung). Entsprechendes gilt für 
Ferienwohnungen. 

Die Ausnahme vom Kündigungsschutz gilt also nicht 
für andere Wohnungen, die in Einzelfällen ausnahms-
weise als Erst- oder Zweitwohnungen in Ferienhaus-
gebieten errichtet worden sind. 

Die Regelung läßt im übrigen den Abschluß von Zeit-
mietverträgen über Ferienhäuser und Ferienwohnun-
gen außerhalb von Ferienhausgebieten unberührt. 
Hierbei kann es sich um befristete Mietverträge mit 
einem Verlängerungsanspruch des Mieters handeln 
(§ 564 c Abs. 1 BGB) wie auch um „echte" Zeitmiet-
verträge nach Maßgabe des § 564 c Abs. 2 BGB. 

Die neue Ausnahme vom Kündigungsschutz der Woh-
nungsmieter bedeutet, daß der Vermieter ein ohne 
Befristung abgeschlossenes Mietverhältnis über diese 
Wohnungen mit den gesetzlichen Kündigungsfristen 
kündigen kann. Das wird im allgemeinen die Dreimo-
natsfrist des § 565 Abs. 2 Satz 1 BGB sein. 

Aufgrund der Ausnahme kann der Mieter außerdem 
bei Mietverhältnissen über Wohnraum auf bestimmte 
Zeit keine Fortsetzung des Mietverhältnisses auf un-
bestimmte Zeit verlangen, wie dies im Grundsatz 
nach § 564 c Abs. 1 möglich ist. Die dort vorgesehene 
Verweisung auf § 564 b umfaßt vielmehr auch dessen 
Ausnahmen in Absatz 7. 

Unberührt von diesen mietrechtlichen Regelungen 
bleibt die Frage der baurechtlichen Zulässigkeit der 
Vermietung von Ferienwohnungen und -häusern als 
Wohnraum in Ferienhausgebieten. Nach § 10 Abs. 4 
der Baunutzungsverordnung dürfen Wohnungen in 
Ferienhausgebieten nur zu Ferienzwecken genutzt 
werden. Eine Nutzung zum dauernden Wohnge-
brauch ist daher in Ferienhausgebieten grundsätzlich 
nicht vorgesehen. Sie kann jedoch im Wege der Be-
freiung nach § 31 Abs. 2 des Baugesetzbuchs, in er-
weitertem Umfang nach § 4 Abs. 1 des Maßnahmege-
setzes zum Baugesetzbuch genehmigt werden, insbe-
sondere zum vorübergehenden Wohngebrauch. 

Zu § 564 b Abs. 7 Nr. 5 BGB — neu — 

Die erleichterte Kündigung soll nur gelten, wenn „ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts" die Woh-
nungen anmieten. Damit sind namentlich die Ge-
meinden und Gemeindeverbände, aber auch Land-
kreise und sonstige Gebietskörperschaften angespro-
chen. 

In Betracht kommen ferner Körperschaften ohne ge-
bietliche Zuständigkeit, wie Kirchen und kirchliche 
Organisationen. Aber auch Anstalten des öffentlichen 
Rechts, beispielsweise den Studentenwerken der 
deutschen Hochschulen, soll auf diese Weise die An-
mietung und Weitervermietung von Wohnungen er-
leichtert werden. Soweit einzelne Studentenwerke 
nicht als Anstalten des öffentlichen Rechts, sondern 
als Vereine organisiert sind, bleibt ihnen die Möglich-
keit, die Gemeinde oder eine andere juristische Per-
son des öffentlichen Rechts zur Übernahme einer Zwi-
schenvermietung zu veranlassen. 

Die Beschränkung auf den vorstehend umschriebe-
nen Kreis von Vermietern knüpft daran an, daß es sich 
dabei um Träger öffentlicher Aufgaben handelt. Dies 
setzt nicht zwingend voraus, daß die Vermietung von 
Wohnräumen zu dem gesetzlichen oder satzungsmä-
ßig festgelegten Aufgabenkreis der genannten Perso-
nen gehört. Es genügt, daß die juristischen Personen 
in öffentlicher Verantwortung stehen und eine maß-
volle, die soziale Verträglichkeit wahrende Ausübung 
des Kündigungsrechts durch Rechtsvorschriften, die 
Organisationsstruktur, den Aufgabenkreis oder durch 
Aufsichtsmaßnahmen gewährleistet ist. 

Damit scheiden z. B. Wirtschaftsunternehmen der Ge-
bietskörperschaften als Träger dieses Kündigungs-
rechts aus, insbesondere kommunale Wohnungsun-
ternehmen. Die Kommunen haben stattdessen die 
Möglichkeit, als eigene Rechtspersönlichkeit bei ih-
ren Wohnungsunternehmen entsprechende Wohnun-
gen anzumieten und weiterzuvermieten. Ist umge-
kehrt ein Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts orga-
nisiert, so kann es durchaus Vermieter im Sinne der 
Ausnahmevorschrift der neuen Nummer 5 sein. 

Der Kreis der Wohnungen wird nur dadurch einge-
grenzt, daß der öffentliche Rechtsträger die Wohnung 
zur Weitervermietung an „Personen mit dringendem 
Wohnbedarf oder in Ausbildung befindlichen Perso-
nen" angemietet hat. Wohnungen, deren Eigentümer 
der Vermieter ist, werden davon nicht erfaßt. 

Voraussetzung für die Ausnahme vom Kündigungs-
schutz ist, daß der Mieter spätestens beim Abschluß 
des Mietvertrags von der Einschränkung des Kündi-
gungsschutzes Kenntnis erhält. Diese Voraussetzung 
entspricht der Regelung des § 564 c Abs. 2 Nr. 3 BGB 
für Zeitmietverträge. Die Schriftform für die Mittei-
lung erscheint allerdings entbehrlich. Die Unterrich-
tung durch einen Vordruck ohne Unterschriftserfor-
dernisse oder auch durch mündliche Belehrung wird 
angesichts der öffentlichen Rechtsträgerschaft als 
ausreichend angesehen. 

Das Ziel, zusätzlichen leerstehenden Wohnraum im 
Wege der Zwischenvermietung an öffentliche Rechts

-

träger dem Wohnungsmarkt zuzuführen, kann aber 
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nur erreicht werden, wenn der Eigentümer voll darauf 
vertrauen kann, die Wohnung nach Ablauf des Miet-
verhältnisses mit dem öffentlichen Rechtsträger ge-
räumt zurückzuerhalten. Aus diesem Grunde er-
scheint es angebracht, auch die Anwendung der So-
zialklausel und der Vorschrift über die Gewährung 
von Räumungsfristen auszuschließen. Die hier als 
Vermieter in Be tracht kommenden öffentlichen 
Rechtsträger bieten grundsätzlich die Gewähr dafür, 
daß bei der Kündigung eines Mietverhältnisses und 
der Räumung der Wohnung ungerechtfertigte Härten 
für den Mieter und seine Familie vermieden wer-
den. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Zivilprozeßordnung) 

Aus den gleichen Gründen, aus denen für Ferienhäu-
ser und Ferienwohnungen die Anwendung der Sozi-
alklausel ausgeschlossen wird, ist es auch geboten, 
die Gewährung einer Räumungsfrist durch ausdrück-
liche Änderung der Zivilprozeßordnung auszuschlie-
ßen. Damit wird die Rechtslage bei der Vermietung 
von Ferienwohnungen derjenigen bei echten Zeit-
mietverträgen nach § 564 c Abs. 2 BGB angeglichen. 
Für solche Zeitmietverhältnisse sind schon jetzt die 
Anwendung . der Sozialklausel und die Gewährung 
einer Räumungsfrist ausgeschlossen. 

Gleiches gilt für Mietverhältnisse über Wohnraum im 
Sinne des neuen § 564 b Abs. 7 Nr. 5 BGB. Das mit 
dieser Vorschrift verfolgte Ziel könnte nicht erreicht 
werden, wenn die termingerechte Rückgabe der 
Wohnung durch den Zwischenvermieter an den Ei-
gentümer durch Gewährung von Räumungsfristen 
vereitelt würde. 

Durch die Formulierung wurde sichergestellt, daß die 
Gewährung von Räumungsfristen in den genannten 
Fällen für alle „Mietverhältnisse über Wohnraum" im 
Sinne der genannten Vorschriften gilt, gleichgültig ob 
es sich uni einen befristeten oder einen unbefristeten 
Mietvertrag handelt. 

Zu Artikel 5 (Zweckentfremdung) 

Artikel 6 des Mietrechtsverbesserungsgesetzes er-
mächtigt die Landesregierungen, für Gemeinden, in 
denen die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum 
zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet 
ist, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß 
Wohnraum anderen als Wohnzwecken nur mit Ge-
nehmigung einer von der Landesregierung bestimm-
ten Stelle zugeführt werden darf. 

Zur Frage, ob für bisher z. B. als Büro genutzte Räume 
nach Umwandlung in Wohnräume das Verbot der 
Zweckentfremdung gilt, hat das BVerwG Stellung ge-
nommen. Danach kommt bei nur vorübergehender 
Verwendung solcher Räume zu Wohnzwecken das 
Zweckentfremdungsverbot nicht zum Zuge. Dabei 
soll es verbleiben. 

Das Verbot der Zweckentfremdung kann aber gelten, 
wenn die Räume durch bauliche Maßnahmen in 
Wohnraum umgewandelt wurden. Durch die vorgese-
hene Regelung soll sichergestellt werden, daß in den 
Fällen, in denen die Umwandlung nach Inkrafttreten 
des Gesetzes erfolgt, die spätere Verwendung zu an

-deren als Wohnzwecken nicht durch ein Zweckent-
fremdungsverbot gehindert ist. 

Zu Artikel 6 (Berlin-Klausel) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Der vorgesehene Zeitpunkt des Inkrafttretens trägt 
einerseits den dringenden Problemen Rechnung, zu 
deren Lösung dieser Gesetzentwurf beitragen soll; er 
erlaubt andererseits der Praxis, die zur Anwendung 
dieses Gesetzes notwendigen Schritte einzuleiten. 

 




